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Bekanntmachung  über die Wasserqualität des gelieferten Trinkwassers im Jahre 2008 aus dem 
Wasserwerk Colbitz für die Stadt Staßfurt mit den Ortsteilen und die Gemeinden  der Verwaltungs-
gemeinschaft Staßfurt  
 
                                                                       Grenzwert  ermittelter Wert 
Wassertemperatur               °C                           -                                                 10,0   
ph – Wert    6,5-9,5    7,57 
Leitfähigkeit  20°C µS/cm  2500    511 
Coliforme Bakterien        100ml  0    0 
Escherichia coli (E.coli)  100ml   0    0  
Fluorid   mg/l   1,5    <0,20   
Nitrat   mg/l  50    <2,0 
Blei   mg/l  0,025    <0,001 
   ab 01.01.08 0,01mg/l 
Kupfer             mg/l  2,0        <0,002                      
Nitrit    mg/l  0,5    <0,01 
Eisen    mg/l  0,2    <0,02 
Sulfat   mg/l  240    115 
Pflanzenschutzmittel mg/l  0,0005    0,000025 
Gesamthärte                      °dH   -    13,8 
Gesamthärte(WRMG) mmol/l CaCo3                                                                       2,45 
Härtebereich(nach Wasch- 
und Reinigungsmittelgesetz)      mittel 
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Das Wasser aus dem WW Colbitz wird allen 
Ansprüchen an ein Trinkwasser gerecht.  
 
Der relativ niedrige Salzgehalt prädestiniert das 
Wasser für den Einsatz im Haushalt wie auch für 
techn. Zwecke. 
 
Die enthaltenen natürlichen Wasserinhaltsstoffe und 
der nicht notwendige Einsatz von Zusatzstoffen 
sorgen für guten und erfrischenden Geschmack und 
entsprechen der Bezeichnung Trinkwasser nach  
allen gesetzlichen Anforderungen (TrinkwV)  und 
den Regeln der Technik (DIN 2000). 
 
 

Da bereits das Grundwasser eine einwandfreie 
bakteriologische Beschaffenheit aufweist, kann auf 
eine Desinfektion verzichtet werden. 
 
Nach DIN 50930 –Teil 6- können alle Werkstoffe in 
der Trinkwasserhausinstallation empfohlen werden, 
sofern die technischen Regeln eingehalten werden.  
 
Weitere Angaben erhalten Sie beim Wasser- und 
Abwasserzweckverband „Bode-Wipper“ in Staßfurt 
durch unsere Mitarbeiterin Frau Völks, Tel.-Nr. 
03925/925717. 
 
gez. Dr. Rosenthal 
 

 
Bekanntmachung der Verfügung über die Einziehung einer Gemeindestraße im Gebiet der Gemeinde 
Neundorf 
 
Gemäß § 8 Straßengesetz für das Land Sachsen - 
Anhalt (GVBl. LSA Nr. 30/1993, S.334 v. 9.7.93) 
wird die in der Gemarkung Neundorf, im 
Salzlandkreis gelegenen Gemeindestraße 
Kammeshorn in ihrer gesamten Länge aus der 
Straßenbaulast der Gemeinde Neundorf 
herausgenommen und für den öffentlichen Verkehr 
eingezogen. Die Einziehung erfolgt, da diese Straße 
keine Bedeutung mehr für den öffentlichen Verkehr 
hat. 
Der Gemeinderat der Gemeinde Neundorf hat die 
Einziehung in seiner Sitzung am 25.10.2007 
beschlossen. Die Einziehung wurde 3 Monate im 
Amtsblatt der Gemeinde Neundorf angekündigt. 
Widersprüche von Betroffenen oder der 
Straßenaufsichtsbehörde gegen die Einziehung 
wurden nicht erhoben. 
Die Anlage stellt die Lage der einzuziehenden 
Straße dar und ist Bestandteil der Verfügung. 
 
 
 
 

Begründung: 
Nach der Reduzierung der Nutzung des 
„Kammeshorn“ auf eine reine Zufahrt für die neuen 
Grundstücke auf dem ehemaligen Gut wird die 
Verkehrsfläche für den öffentlichen Verkehr und 
damit als Gemeindestraße entbehrlich, da sie nun  
ausschließlich den Verkehrsinteressen dieser 
Grundstücke dient.  
Der Straßenname „Kammeshorn“ bleibt aber aus 
historischen Gründen erhalten. 
 
Rechtsmittelbelehrung 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben 
werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder 
mündlich zur Niederschrift bei der Gemeinde 
Neundorf, Staßfurter Straße 78, 39418 Neundorf 
oder bei der Verwaltungsgemeinschaft Staßfurt, 
Hohenerxlebener Straße 12, 39418 Staßfurt 
einzulegen. 
 
gez. Stegmann    
Bürgermeister 
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Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 44/05 „Sport- und Freizeitcenter“ Öffentliche Auslegung gemäß § 3 
Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
Der Stadtrat der Stadt Staßfurt hat in seiner Sitzung 
am 03.04.2008 den Entwurf des Bebauungsplanes 
Nr. 44/05 gebilligt und zur öffentlichen Auslegung 
bestimmt.  
Das Plangebiet wird wie folgt begrenzt: 
 

- im Norden: durch die Hecklinger Straße 
- im Osten: durch die Grundstücke 

Hecklinger Str. 89 (ehem. Polizeirevier, 
einschließlich), Emil-Grupe-Str. 6 
(einschließlich), Parkstr. 7-10 
(einschließlich) 

- im Süden: durch die südliche Grenze des 
Flurstücks 8/11 der Flur 8 Gemarkung 
Staßfurt und weiter durch die südliche 
Grenze des Grundstücks Hecklinger Str. 
80  

- im Westen: durch den Neundorfer 
Hauptgraben (ausschließlich) 

 
Auf die erforderliche Auslegung des Entwurfs des 
Bebauungsplanes Nr. 44/05 mit der Begründung 
einschließlich Umweltbericht und den wesentlichen 
bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellung-
nahmen wird hiermit hingewiesen. 
Folgende Arten umweltbezogener Informationen 
sind verfügbar: 
 
- Verschiedene Stellungnahmen der Träger 
öffentlicher Belange 
 

Die Unterlagen liegen zur Einsichtnahme von 
jedermann wie folgt aus: 
 
 
 
 

Ort:  
Stadtverwaltung  Staßfurt, Fachdienst Planung, 
Wirtschaftsförderung und Liegenschaften 
Steinstr. 19, Zimmer 210-212, 39418 Staßfurt 
 
Zeitraum: 23.06.2008 bis einschließlich 

25.07.2008 , jeweils 
 
Mo 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 - 15.00 Uhr 
Di  8.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr 
Mi 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 - 15.00 Uhr 
Do 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr 
Fr 8.00 bis 11.45 Uhr  
 
Während dieser Auslegungsfrist können von 
jedermann Stellungnahmen schriftlich oder während 
der o.g. Dienststunden mündlich zur Niederschrift 
abgegeben werden.   
Nicht fristgemäß abgegebene Stellungnahmen 
können bei der Beschlussfassung über den 
Bebauungsplan in der Fassung der 1. Änderung 
unberücksichtigt bleiben. 
Es wird ferner darauf hingewiesen, dass ein Antrag 
nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 
unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen 
geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im 
Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend 
gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht 
werden können. 
 
 
gez. Kriesel 
Bürgermeister 
 
 

 

Satzung über die Benutzung der öffentlichen Spielplätze der Stadt Staßfurt (Spielplatzsatzung) 
 
Auf der Grundlage der §§ 6 und 44 Abs. 3 Ziffer 1 
der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt 
(Gemeindeordnung Sachsen-Anhalt – GO LSA) 
vom 05. Oktober 1993 (GVBl. LSA 1993, S. 568) in 
der derzeit geltenden Fassung hat der Stadtrat der 
Stadt Staßfurt in seiner Sitzung am 13.03.2008 
folgende Satzung über die Benutzung von 
öffentlichen Spielplätzen der Stadt Staßfurt 
beschlossen: 
 

§ 1 Geltungsbereich 
 
(1) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten für alle 
im Stadtgebiet von Staßfurt einschl. ihrer Ortsteile 
befindlichen öffentlichen Spiel- und Bolzplätze 
sowie Skateranlagen –  im folgenden Spielplätze 
genannt – die sich im Eigentum der Stadt Staßfurt 
befinden. 
 
(2) Spielplätze im Sinne dieser Satzung sind alle 
Flächen und Einrichtungen für Spiele im Freien, die 
der Allgemeinheit zugänglich sind und von der Stadt 
Staßfurt unterhalten werden, mit Ausnahme der 
diese Flächen querenden und/oder tangierenden 
Hauptwege. 
 

 
 

§ 2 Benutzung der Spielplätze 
 
(1) Jeder hat das Recht, die Kinderspielplätze der 
Stadt Staßfurt unentgeltlich zum Zwecke des 
Spielens und der Erholung zu benutzen. 
Die Benutzung der Spielgeräte hat 
zweckentsprechend und altersgerecht zu erfolgen. 
Die Benutzung der Spielplätze ist bis zum Eintritt 
der Dunkelheit, spätestens bis 21.00 Uhr gestattet. 
Der Aufenthalt auf einem Spielplatz steht der 
Benutzung gleich. 
 
(2) Für die Dauer von Reinigungs- und 
Reparaturarbeiten sowie bei extremen 
Witterungsbedingungen kann der Spielplatz oder 
Teile davon zeitweise oder auf Dauer gesperrt 
werden. 
 
(3) Kleinkinderspielplätze mit Sandflächen oder 
Sandkästen stehen nur Kindern bis zum vollendeten 
6. Lebensjahr zur Verfügung; diese Kinder müssen 
in Begleitung eines Erziehungsberechtigten oder 
Beauftragten sein. 
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§ 3 Verhalten auf dem Spielplatz 
 
Die Spielplätze und ihre Einrichtungen sind pfleglich 
und schonend zu behandeln. 
Spielplatznutzer haben sich so zu verhalten, dass 
niemand gefährdet wird oder mehr als nach den 
Umständen unvermeidbar belästigt oder behindert 
wird, sowie dass Ausstattungselemente nicht 
beschädigt oder verunreinigt werden. Abfall ist in die 
dafür vorgesehenen Behälter zu entsorgen oder 
beim Verlassen mitzunehmen. 
 
Auf den Spielplätzen ist insbesondere: 
 

1. das Fahren, Schieben, Parken und/oder 
Abstellen von Kraftfahrzeugen aller Art mit 
Ausnahme von Rollstühlen mit Motor oder 
Betriebsfahrzeugen des Stadtpflege-
betriebes der Stadt Staßfurt und durch die 
Stadt beauftragten Unternehmen,  

2. das Mitbringen von Hunden,  
3. die Beschädigung, Verunreinigung und/ 

oder das Entfernen von Bänken, Papier-
körben oder anderer Ausstattungs-
gegenstände vom Aufstellplatz sowie die 
zweckentfremdete Nutzung,  

4. das Besprühen von Ausstattungs-
elementen mit Farbstoffen, Chemikalien u. 
ä. Materialien (Grafitti)  

5. das Entsorgen von Müll und sonstigem 
Unrat außerhalb der dafür vorgesehenen 
Behälter  

6. die Beschädigung von Pflanzen, 
Sträuchern und/oder Bäumen,  

7. die Errichtung von offenen Feuerstellen 
und die Benutzung von Grillgeräten,  

8. das Mitbringen von gefährlichen, scharf-
kantigen Gegenständen, die Verletzungen 
hervorrufen können,  

9. das Abspielen von Musik oder das Spielen 
von Instrumenten in störender Lautstärke,  

10. das Mitführen alkoholischer Getränke und/ 
oder illegaler Drogen aller Art,  

11. die Verursachung von Lärm innerhalb der 
gesetzlich festgelegten Ruhezeiten,  

12. der Aufenthalt im be- oder angetrunkenen 
Zustand,  

13. das Rauchen.  
 
untersagt. 

 
§ 4 Platzverweis 

 
Wer in schwerwiegender Weise oder wiederholt 
trotz Mahnung 
 

1. Vorschriften dieser Satzung zuwider-
handelt,  

2. auf einem Kinderspielplatz eine mit Strafe 
oder als Ordnungswidrigkeit mit Geldbuße 
bedrohte Handlung begeht oder  

3. gegen Anstand oder Sitte verstößt,  
 

kann vom Spielplatz verwiesen werden.  
 
Außerdem kann ihm das Betreten des Spielplatzes 
für einen bestimmten Zeitraum oder auf Dauer 
untersagt werden. 

 
 

§ 5  Haftungsbeschränkung 
 

(1) Die Benutzung der Kinderspielplätze erfolgt auf 
eigene Gefahr. Darüber hinaus haftet die Stadt 
Staßfurt im Rahmen der allgemeinen Rechts-
vorschriften nur bei Vorsatz oder grober Fahr-
lässigkeit. 
 
(2) Die Stadt Staßfurt haftet nicht für Verletzungen, 
die durch nicht zweckgemäße Benutzung der 
Spielplätze bzw. durch vorsätzliches oder 
fahrlässiges Verhalten der Nutzer entstehen. 
 
(3) Es besteht keine Räum- und Streupflicht. 

 
§ 6 Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer fahrlässig oder vor-
sätzlich  
 

1. einen Spielplatz mit einem Kraftfahrzeug 
befährt oder ein Kraftfahrzeug auf einen 
Spielplatz parkt,  

2. einen Hund auf einen Spielplatz führt oder 
mitbringt,  

3. Bänke, Papierkörbe oder andere 
Ausstattungsgegenstände beschädigt, ver-
unreinigt oder diese von den jeweiligen 
Aufstellplätzen entfernt,  

4. Pflanzen, Bäume oder Sträucher be-
schädigt oder entfernt,  

5. auf den Spielplätzen ein offenes Feuer 
errichtet und/oder auf den Spielplätzen 
grillt,  

6. auf den Spielplätzen gefährliche, scharf-
kantige Gegenstände, die Verletzungen 
hervorrufen können, mitbringt,  

7. auf den Spielplätzen Musikgeräte oder 
Musikinstrumente in störender Lautstärke 
spielt,  

8. auf den Spielplätzen alkoholische 
Getränke und/oder Drogen aller Art mit 
sich führt,  

9. auf den Spielplätzen innerhalb der gesetz-
lich festgelegten Ruhezeiten störenden 
Lärm verursacht,  

10. auf den Spielplätzen im be- oder ange-
trunkenen Zustand aufhält oder seine 
Notdurft auf den Spielplätzen verrichtet,  

11. auf den Spielplätzen raucht,  
12. Spielgeräte und Ausstattungselemente 

zweckentfremdet nutzt,  
13. Ausstattungselementen mit Farbstoffen, 

Chemikalien u.ä. Materialien besprüht  
       (Grafitti),  
14. Müll und sonstigem Unrat außerhalb der 

dafür vorgesehenen Behälter entsorgt.  
 
(2) Ordnungswidrig handelt weiterhin, wer einem 
Platzverweis nach § 4 zuwiderhandelt. 
 
(3) Ordnungswidrigkeiten können mit einer 
Geldbuße bis zu 2.500 EUR geahndet werden.  
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§ 7 Inkrafttreten 
 
Diese Spielplatzsatzung tritt am Tage nach ihrer 
Veröffentlichung in Kraft. 
 

Staßfurt, 13.05.2008 
 
gez. Kriesel 
Bürgermeister 
 

 
 
 
Allgemeinverfügung der Verwaltungsgemeinschaft Staßfurt zur Öffnung von Verkaufsstellen an Sonn-  
und Feiertagen 
 
Gemäß § 7 Abs. 1 und 2 und § 11 des Gesetzes 
über die Ladenöffnungszeiten im land Sachsen-
Anhalt (Ladenöffnungszeitengesetz Sachsen-Anhalt 
– LöffZeitG LSA) vom 22.11.2006 (GVBl. LSA Nr. 
33/2006) wird folgende Öffnung von Verkaufsstellen 
an Sonn- und Feiertagen erlaubt: 
 
1. Verkaufsstellen dürfen am   
              15.06.2008  
  in der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr  
für den Kunden geöffnet sein. 
 
 

2. Die unter Punkt 1 genannten Öffnungszeiten 
werden für die Stadt Staßfurt zugelassen. 
 
3. Die Bestimmungen des § 9 Abs. 2 LöffZeitG 
LSA sind einzuhalten. 
 
4. Die Allgemeinverfügung tritt am 15.06.2008 in 
Kraft und am 16.06.2008 außer Kraft. 
 
Staßfurt, 10.06.2008 
 
gez. Kriesel 
Bürgermeister 
 

 
 
Vorschlagsliste der Stadt Staßfurt für die Schöffenwahl  
 
Der Stadtrat der Stadt Staßfurt hat in seiner Sitzung 
am 29.05.2008 die Aufnahme der Bewerber/innen in 
die Vorschlagsliste zur Schöffenwahl beschlossen. 
 
Die Vorschlagsliste liegt in der Zeit vom 16.06.2008 
bis 23.06.2008 im Rathaus der Stadt Staßfurt in  
Staßfurt, Hohenerxlebener Straße 12 während der 
Dienstzeiten zur Einsichtnahme aus. 

 
Gegen die Vorschlagsliste kann binnen einer 
Woche, gerechnet vom Ende der Auslegungsfrist, 
schriftlich oder zur Protokoll Einspruch erhoben 
werden. 
 
gez. Kriesel 
Bürgermeister 

 
 
 
Satzung über die städtebauliche Sanierungsmaßnahme im ländlichen Bereich "Löderburg - Ortskern" 
1.Änderung  

 
Aufgrund des § 142 des Baugesetzbuches (BauGB) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. 
September 2004 (BGBl. I S. 2414) zuletzt geändert 
durch Art. 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 
(BGBl. I S. 1818) und des § 6 Abs.1 und § 44 Abs.3 
Ziff.1 der Gemeindeordnung des Landes Sachsen- 
Anhalt (GO LSA) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 05. Oktober 1993 (GVBl. 
LSA 568), zuletzt geändert durch Art. 2 des 
Gesetzes über ein neues kommunales Haushalts- 
und Rechnungswesen für die Kommunen im Land 
Sachsen-Anhalt vom 22. März 2006, beschließt der 
Stadtrat der Stadt Staßfurt in seiner Sitzung am  
17. April 2008 folgende 1. Änderung der 
Sanierungssatzung:  
 

§ 1 Änderung des Geltungsbereichs 
 

(1) Der Geltungsbereich, der in § 1 der Satzung 
über die städtebauliche Sanierungsmaßnahme 
"Löderburg-Ortskern" vom 30.05.2002 festgelegt 
wurde, wird um die in den Anlagen 1 und 2 

aufgeführten Flurstücke bzw. Flurstücksteile 
erweitert.  
 
(2) Der Geltungsbereich des gesamten Sanierungs-
gebietes unter Einbeziehung der 1. Änderungs-
satzung ist im beigefügten Lageplan gekenn-
zeichnet. Dieser Lageplan ist   ebenfalls Bestandteil 
dieser Satzung (Anlage 3).  
 

§ 2 Inkrafttreten 
 
Die Änderungssatzung tritt mit dem Tag der 
Veröffentlichung im „Salzlandboten“ in Kraft. 
 
Staßfurt, den 04.04.2008 
 
 
gez. Kriesel  
Bürgermeister   (DS) 
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Vorschlagsliste der Gemeinde Neundorf (Anhalt) für die Schöffenwahl  
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Neundorf (Anhalt) 
hat in seiner Sitzung am 05.05.2008 die Aufnahme 
der Bewerber/innen in die Vorschlagsliste zur 
Schöffenwahl beschlossen. 
 
Die Vorschlagsliste liegt in der Zeit vom 16.06.2008 
bis 23.06.2008 im Gemeindeamt der  Gemeinde 
Neundorf (Anhalt in Neundorf (Anhalt), Staßfurter 

Straße 78 während der Dienstzeiten zur 
Einsichtnahme aus. 
Gegen die Vorschlagsliste kann binnen einer 
Woche, gerechnet vom Ende der Auslegungsfrist, 
schriftlich oder zur Protokoll Einspruch erhoben 
werden. 
 
gez. Stegmann  
Bürgermeister

 
 
Gefahrenabwehrverordnung betreffend die Abwehr von Gefahren bei Verkehrsbehinderungen und -
gefährdungen, Ruhezeiten, durch Anpflanzungen, Tierhaltung, offenen Feuern im Freien, 
Hausnummerierung und Eisflächen der Verwaltungsgemeinschaft Staßfurt 
 
Auf Grund der §§ 1 und 94 Abs. 1 Ziff. 1 des Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes 
Sachsen-Anhalt (SOG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2003 (GVBl. S. 214) in 
Verbindung mit den §§ 77 und 79 der Gemeindeordnung des Landes Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 05.10.1993 
GVBl. LSA S.568) in der zur Zeit jeweils geltenden Fassung hat der Verwaltungsgemeinschaftsausschuss der 
Verwaltungsgemeinschaft Staßfurt in seiner Sitzung am 27.05.2008 für das Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft 
folgende Gefahrenabehrverordnung erlassen: 
 

§ 1  Begriffsbestimmung 

Im Sinne dieser Verordnung sind 

a) Straßen: 
alle Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Durchfahrten, 
Tunnel, Über-, Unterführungen, Durchgänge sowie 
Treppen, soweit sie für den öffentlichen Verkehr 
genutzt werden, auch wenn   sie durch Grünanlagen 
führen oder im Privateigentum stehen; zu den 
Straßen gehören    Rinnsteine (Gossen), Straßen-
gräben, Böschungen, Stützmauern, Trenn-, Seiten-, 
Rand- und Sicherheitsstreifen neben der Fahrbahn 
sowie Verkehrsinseln und Grünstreifen; 
 
b) Fahrbahnen: 
diejenigen Teile der Straßen, die dem Verkehr mit 
Fahrzeugen und dem Führen von Pferden und 
Großvieh dienen; 
 
c) Gehwege: 
diejenigen Teile der Straßen, die nur dem Verkehr 
der Fußgänger dienen und durch Bordsteine oder in 
anderer Weise von der übrigen Straßenfläche 
abgegrenzt sind. Als Gehwege gelten auch die an 
den Seiten von Straßen lang führenden Streifen 
ohne Unterschied, ob sie erhöht oder befestigt sind 
oder nicht, ferner Hauszugangswege und  
-durchgänge; 
 
d) Radwege: 
diejenigen Teile der Straßen oder die selbständigen 
Verkehrsanlagen, die nur dem Radfahrverkehr 
dienen und die durch Bordsteine oder in anderer 
Weise von der übrigen Straßenfläche abgegrenzt 
sind; 
 
e) Gemeinsame Rad- und Gehwege: 
diejenigen Teile der Straße oder die selbständigen 
Verkehrsanlagen, die dem gemeinsamen Verkehr 
der Fußgänger und dem Radfahrverkehr dienen und 
die  durch Bordsteine oder in anderer Weise von der 
übrigen Straßenfläche abgegrenzt sind; 
 
 

    
f) Reitwege: 
diejenigen Teile der Straße oder die   selbständigen   
Verkehrsanlagen, die nur dem Reiten oder dem 
Führen von Pferden   dienen und durch Bordsteine 
oder in anderer Weise von der übrigen Straßen-
fläche abgegrenzt sind; 
 
g) Fahrzeuge: 
Schienenfahrzeuge,  Kraftfahrzeuge, Arbeits-
maschinen,  bespannte Fahrzeuge, Fahrräder, 
Schubkarren und Handwagen; dagegen nicht 
Kinderwagen, Rodelschlitten, Krankenfahrstühle 
und Selbstfahrzeuge ohne Motor. 
 
h) Anlagen: 
 Alle der  Öffentlichkeit  zur  Verfügung   stehenden   
Parks,   Grünflächen,   Sport-  und Spielplätze. 
 
§ 2 Verkehrsbehinderungen und -gefährdungen 

 
(1) An Gebäudeteilen, die unmittelbar an der Straße  
liegen, sind Eiszapfen, Schneeüberhänge und  auf 
den  Dächern   liegende   Schneemassen, die den   
Umständen   nach eine Gefahr für Personen oder 
Sachen bilden, unverzüglich zu entfernen oder 
Sicherheitsmaßnahmen durch Absperrungen bzw. 
Aufstellen von Warnzeichen zu treffen. 
 
(2) Stacheldraht, scharfe Spitzen, andere scharf- 
kantige Gegenstände sowie Vorrichtungen, durch die 
im Straßenverkehr Personen oder Sachen 
beschädigt werden können, dürfen entlang von 
Grundstücken nur in einer Höhe von mindestens 
2,00 m über den Erdboden angebracht werden. 
 

(3) Frisch gestrichene Gegenstände, Wände, Ein- 
friedungen, die sich auf oder an den Straßen 
befinden, müssen durch auffallende   Warnschilder 
kenntlich gemacht werden, solange sie abfärben. 
 
 
 

(4) Es ist verboten Straßenlaternen, Lichtmasten, 
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Masten der Fernmeldeleitungen, Pfosten von 
Verkehrszeichen und Straßennamenschildern, 
Feuermelder, Brunnen, Denkmäler, Bäume deren 
Stamm, Äste oder Zweige, die sich nicht 
ausschließlich auf oder über Privatgrundstücken 
befinden, Kabelverteilerschränke und sonstige 
oberirdische Anlagenteile und Gebäude, die der 
Wasser- und Energieversorgung dienen, zu 
erklettern. 
 

(5) Kellerschächte und Luken, die in den öffent- 
lichen Verkehrsraum hineinragen, dürfen nur 
geöffnet sein, solange es die Benutzung erforderlich 
macht; in diesem Fall sind sie abzusperren oder zu 
bewachen oder in der Dunkelheit so zu beleuchten, 
dass sie von Verkehrsteilnehmern unmittelbar 
erkannt werden können. 
 

(6) Blumen auf Balkon oder im offenen Fenster 
dürfen nicht so begossen werden, dass Wasser auf 
die Straße hinunterläuft oder –tropft. 
 

(7) Jedermann hat sich auf öffentlichen Straßen und 
Anlagen so zu verhalten, dass andere Personen 
dadurch nicht gefährdet, belästigt oder behindert 
werden. Insbesondere ist es nicht gestattet: 
 
(a) Unbeschadet des § 118 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten auf öffentlichen Straßen, 
Wegen und Plätzen, in Bedürfnisanstalten 
(einschließlich deren Zugang) und in öffentlichen 
Grün- und Erholungsanlagen sowie auf 
Kinderspielplätzen, sich derart zum Konsum von 
Alkohol niederzulassen oder aufzuhalten, dass dort 
in Folge andere Personen oder die Allgemeinheit 
durch Anpöbeln, Beschimpfen, lautes Singen, 
Johlen, Schreien, Lärmen, Liegenlassen von 
Flaschen und ähnlichen Behältnissen, 
Notdurftverrichtungen oder Erbrechen gefährdet 
werden können. 

 
b) aggressiv zu betteln 

 
§ 3 Ruhestörender Lärm 

 
(1) Ruhezeiten sind 
a) Sonn- und Feiertage (Sonntagsruhe) 
b) an Werktagen die Zeiten von 22.00 Uhr bis 
               07.00 Uhr (Nachtruhe) 
 
(2) Rundfunkempfänger, Fernseh- und    
Tonwiedergabegeräte sowie Musikinstrumente aller 
Art dürfen nur in einer solchen Lautstärke benutzt 
werden, dass sie außerhalb der eigenen Wohnung 
oder außerhalb des eigenen Grundstückes nicht 
stören. 
 
(3) Während der Ruhezeiten sind Tätigkeiten, 
außer gewerblicher Art für die eine Genehmigung 
nach anderen Rechtsvorschriften vorliegt, verboten, 
die die Ruhe unbeteiligter Personen stören. Dies gilt 
insbesondere für den Betrieb von motorbetriebenen 
Handwerks- und Gartengeräten oder –maschinen. 
 
(4) Immissionsschutzrechtliche Sonder-
bestimmungen gehen den Regelungen der Absätze 
1 bis 3 vor. 

 
 

§ 4 Anpflanzungen 

 
(1) Anpflanzungen einschließlich Wurzelwerk, 
insbesondere Zweige von Bäumen, Sträuchern und 
Hecken, die in den öffentlichen Verkehrsraum 
hineinwachsen, dürfen die Anlagen der 
Straßenbeleuchtung sowie der Ver- und 
Entsorgung nicht beeinträchtigen. Der 
Verkehrsraum muss über Gehwegen, Radwegen 
bis zu einer Höhe von mindestens 2,50 m, über 
den Fahrbahnen bis zu einer Höhe von mindestens 
4,50 m freigehalten werden. 
 
(2) Einfriedungen, insbesondere Bäume, 
Sträucher, Hecken, Zäune und Gartenanlagen an 
Straßeneinmündungen dürfen höchstens 0,90 m 
hoch gehalten werden, gemessen von der 
Straßenkante an. Das Sichtfeld muss nach beiden 
Seiten 15 m weit reichen. 

 
§ 5 Tierhaltung 

 
(1) Tierhalter und die mit der Führung oder Pflege 
Beauftragten sind verpflichtet zu verhüten, dass ihr 
Tier auf Straßen und auf allen öffentlich 
zugänglichen Orten unbeaufsichtigt umherläuft, 
Personen oder Tiere anspringt oder anfällt.  
 
(2) Hunde müssen auf der Straße und an allen 
öffentlich zugänglichen Orten innerhalb der 
geschlossenen Ortslage zum Schutz von Mensch 
und Tier stets an der Leine geführt werden. 
 
(3) Tierhalter oder die mit der Führung oder 
Beaufsichtigung von Tieren Beauftragten sind 
verpflichtet zu verhüten, dass ihr Tier Straßen und 
Anlagen verunreinigt. Sofern dennoch eine 
Verunreinigung erfolgt ist, ist der Tierhalter oder die 
mit der Führung oder Beaufsichtigung beauftragte 
Person unverzüglich zur Säuberung verpflichtet. 

 
(4) Das Füttern von wild lebenden Tauben ist 
verboten. 

 
(5) Das Füttern und Auslegen von Futter oder 
Lebensmittel für herrenlose Katzen auf Flächen 
nach § 1 ist verboten. 

 
 

§ 6  Offene Feuer im Freien 
 
(1) Das Anlegen und Unterhalten von Oster-, 
Lager- und anderen offenen Feuer einschließlich 
Flämmen ist verboten. Ausnahmen bedürfen der 
Genehmigung durch die Gemeinde. Diese 
Genehmigung ersetzt nicht die Zustimmung des 
Grundstückseigentümers oder sonst Verfügungs-
berechtigten. Andere Bestimmungen, nach denen 
offene Feuer gestattet oder verboten sind (z.B. nach 
Abfallbeseitigungsrecht), bleiben unberührt. 
 
(2) Jedes zugelassene Feuer im Freien ist dauernd 
durch eine erwachsene Person zu beaufsichtigen. 
Bevor die Feuerstelle verlassen wird, ist 
abzulöschen. 

 
§ 7  Hausnummern 

 
(1) Die Hausnummer ist vom Eigentümer des 
Grundstückes zu beantragen. Die zugeteilte 
Hausnummer ist am Grundstück anzubringen, zu 
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unterhalten und im Bedarfsfall zu erneuern. Dies gilt 
auch bei einer notwendig werdenden 
Umnummerierung.   
 
(2) Als Hausnummer sind arabische Ziffern zu 
verwenden. Bei Hausnummern mit zusätzlichen 
Buchstaben sind kleine Buchstaben zu verwenden. 
Die Hausnummer muss von der Fahrbahnmitte der 
Straße aus, zu der das Grundstück gehört, sichtbar 
sein. 
 
(3) Wird für ein Grundstück eine neue 
Hausnummer festgelegt, darf die alte Hausnummer 
während einer Übergangszeit von einem Jahr 
neben der neuen Hausnummer angebracht sein. 
Die alte Nummer ist rot zu durchkreuzen, so dass 
sie noch zu lesen ist. 
 
(4) Die Hausnummern sind wie folgt anzubringen: 
 
a) Wenn der Hauseingang an der Frontseite 
liegt, neben oder über dem Hauseingang, 
 
b) wenn der Hauseingang an der Seite oder 
Rückseite des Gebäudes liegt, an der Straße 
 
c) zugewandten den Hauseingang 
nächstliegenden Gebäudeecke, 
 
d) wenn der Hauseingang bei 
Eckgrundstücken an einer anderen als der 
bestimmungsmäßigen Straße liegt, an   der   
Gebäudeecke der bestimmungsmäßigen Straße, 
die dem Hauseingang am nächsten liegt 
 
e) bei mehreren Eingängen ist jeder 
Hauseingang mit der Nummer zu versehen, 
 
f) liegt das Gebäude mehr als 5 m hinter der 
Straßenbegrenzungslinie, ist die Hausnummer an 
der Straße, und zwar neben dem Zugang oder der 
Zufahrt anzubringen. 
 
(5) Sind mehrere Gebäude, für die von der 
Gemeinde unterschiedliche Hausnummern fest-
gelegt sind, nur über einen gemeinschaftlichen 
Privatweg von der Straße aus zu erreichen, so ist 
von den an den Privatweg anliegenden Grund-
stückseigentümern oder   sonst Verfügungs-
berechtigten ein Hinweisschild mit Angabe der 
betreffenden Hausnummern an der Einmündung 
des Weges anzubringen. 

 
§ 8 Eisflächen 

 
Das Betreten von Eisflächen öffentlicher Gewässer 
im Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft ist 
verboten. 
 

§ 9 Ausnahmen 
 
Die Verwaltungsgemeinschaft kann von den 
Geboten und Verboten dieser Verordnung in 
begründeten Einzelfällen Ausnahmen zulassen. 
Die Verwaltungsgemeinschaft kann von den 
Geboten und Verboten dieser Verordnung in 
begründeten Einzelfällen Ausnahmen zulassen. 

 
§ 10 Ordnungswidrigkeiten 

 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 98 Abs. 1 des 
Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung des Landes Sachsen - Anhalt handelt, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig entgegen: 

1. § 2 Abs. 1 Eiszapfen,   Schneeüberhänge 
und   auf  Dächern   liegende  
Schneemassen nicht unverzüglich entfernt 
oder keine Sicherheitsmaßnahmen durch 
Absperrungen oder Aufstellen von 
Warnzeichen trifft, 

2. § 2 Abs. 2 Stacheldraht, scharfe Spitzen, 
andere scharfkantige Gegenstände sowie 
Vorrichtungen, durch die im   Straßenverkehr 
Personen  oder Sachen  beschädigt     
werden können, entlang von Grundstücken 
in einer Höhe innerhalb von 2,00 m über  
dem Erdboden anbringt, 

3. § 2 Abs. 3 frisch gestrichene Gegenstände, 
Wände oder Einfriedungen nicht durch  
auffallende Warnschilder kenntlich gemacht, 

4. § 2 Abs. 4 Straßenlaternen, Lichtmasten, 
Masten der Fernmeldeleitungen, Pfosten von 
Verkehrszeichen und 
Straßennamenschildern, Feuermelder, 
Brunnen, Denkmäler,  Bäume deren Stamm, 
Äste oder Zweige, die sich nicht 
ausschließlich auf oder über 
Privatgrundstücken befinden, 
Kabelverteilerschränke und sonstige 
oberirdische Anlagenteile und Gebäude, die 
der Wasser- und Energieversorgung dienen, 
erklettert, 

5. § 2 Abs. 5  Kellerschächte und  Luken bei   
Benutzung  nicht absperrt,   bewacht oder in 
der Dunkelheit beleuchtet, 

6. § 2 Abs. 6 Blumen auf Balkonen so begießt, 
dass Wasser auf die Straße hinunterläuft 
oder –tropft, 

7. § 2 Abs.7 auf öffentlichen Straßen und 
Anlagen sich so verhält, dass dadurch 
andere Personen gefährdet, belästigt oder 
behindert werden,  

8. § 2 Abs.7 a) sich auf öffentlichen Straßen, 
Wegen und Plätzen, in Bedürfnisanstalten 
(einschließlich deren Zugang) und in 
öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen 
sowie auf Kinderspielplätzen, sich derart zum 
Konsum von Alkohol niederlässt oder aufhält, 

       dass dort in Folge andere Personen oder die 
Allgemeinheit durch Anpöbeln,  
Beschimpfen, lautes Singen, Johlen,  
Schreien, Lärmen, Liegenlassen von  
Flaschen und ähnlichen Behältnissen,  
Notdurftverrichtungen oder Erbrechen  
gefährdet werden können,  

9. § 2 Abs.7 b) aggressiv bettelt. 
10. § 3 Abs.1 die Ruhezeiten nicht einhält 
11. § 3 Abs. 2 Rundfunkempfänger, Fernseh- 

und Tonwiedergabegeräte sowie 
Musikinstrumente aller Art in solcher 
Lautstärke benutzt, dass sie außerhalb der 
eigenen Wohnung oder außerhalb des 
eigenen Grundstückes stören 

12. § 3 Abs. 3 während der Ruhezeiten 
Tätigkeiten ausübt, die die Ruhe unbeteiligter 
Personen stört 

13. § 4 Abs. 1 durch Anpflanzungen   
einschließlich Wurzelwerk   die Anlagen der 
Straßenbeleuchtung   sowie der Ver- und 
Entsorgung beeinträchtigt sowie den  
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Verkehrsraum über Gehwegen und 
Radwegen nicht bis zu einer Höhe von 
mindestens 2,50 mund über den Fahrbahnen 
nicht bis zu einer Höhe von mindestens 4,50 
m freihält, 

14. § 4 Abs. 2 Einfriedungen über eine Höhe von 
0,90 m anlegt oder wachsen lässt oder nicht 
dafür Sorge trägt, dass das Sichtfeld nach 
beiden Seiten 15 m beträgt, 

15. § 5 Abs. 1 nicht verhindert, dass Tiere auf 
Straßen und öffentlich zugänglichen Orten   
unbeaufsichtigt herumlaufen, Personen 
anspringen oder anfallen, 

16. § 5 Abs. 2 Hunde nicht an der Leine führt, 
17. § 5 Abs. 3 zulässt, dass Tiere Straßen oder 

Anlagen verunreinigen,  
18. § 5 Abs. 4 wildlebende Tauben füttert, 
19. § 5 Abs. 5 Futter oder Lebensmittel für 

herrenlose Katzen auf Flächen nach § 1 
auslegt, 

20. § 6 Abs. 1 Oster-, Lager- und andere offene 
Feuer anlegt oder flämmt, 

21. § 7 Abs. 1 als Eigentümer oder sonst 
Verfügungsberechtigter sein bebautes  
Grundstück nicht mit der festgesetzten 
Hausnummer versieht, oder diese nicht 
beschafft,  nicht anbringt,  nicht unterhält 
oder nicht erneuert, 

22. § 7 Abs. 2-5 unzulässige Ziffern oder 
Buchstaben verwendet, die alte 
Hausnummer  länger als ein Jahr neben der 

neuen Hausnummer anbringt, die 
Vorschriften   über das Anbringen der 
Hausnummern   nicht   beachtet  oder ein  
Hinweisschild mit Angabe der   betreffenden 
Hausnummern nicht anbringt, sofern das 
Gebäude nur  über  einen  
gemeinschaftlichen Privatweg von der 
Straße aus zu erreichen ist. 

23. § 8  wer Eisflächen von öffentlichen 
Gewässern im Gebiet der 
Verwaltungsgemeinschaft betritt. 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße 

von bis zu 5.000 Euro geahndet werden. 
 
 

§ 11  In – Kraft – Treten, Außer – Kraft - Treten 
 
(1) Diese Gefahrenabwehrverordnung tritt eine 
Woche nach ihrer Verkündung im Amtsblatt der 
Verwaltungsgemeinschaft Staßfurt in Kraft. 
 
(2) Sie tritt 10 Jahre nach ihrem In – Kraft – Treten 
außer Kraft. 
 
Staßfurt, 29.05.2008 
 
gez. Kriesel 
Bürgermeister der Stadt Staßfurt 
als Trägergemeinde der 
Verwaltungsgemeinschaft Staßfurt 

 
 
 
Bebauungsplan Nr. 33/96 „Löderburger Straße“, 1. Änderung: Bekanntmachung der Verfahrenseinleitung 
und der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 
 
Der Stadtrat der Stadt Staßfurt hat in seiner Sitzung 
am 13.03.2008 mit Beschluss Nr. 595/2008 die 
Einleitung der 1. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 33/96 beschlossen. Die Einleitung des 
Änderungsverfahrens wird hiermit öffentlich 
bekanntgemacht.  
 

Planungsziel ist die punktuelle Anpassung einzelner 
Festsetzungen, insbesondere von Verkehrsflächen 
und von mit Leitungsrechten zu belastenden 
Flächen. 
 
Das Plangebiet wird gemäß der unten abgedruckten 
Karte begrenzt:  
 
Die entsprechenden Unterlagen zur Planung liegen 
gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch zur 
Einsichtnahme von jedermann wie folgt aus: 
 
Ort: Stadtverwaltung Staßfurt, Fachdienst  
              Planung, Wirtschaftsförderung und          

              Liegenschaften,  Verwaltungsgebäude  
              Haus 1, Zimmer 210-212, Steinstr. 19,  
 39418 Staßfurt 
 
Zeitraum: 23.06.2008 bis einschließlich 

07.07.2008, jeweils 
    
Mo 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 - 15.00 Uhr 
Di  8.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr 
Mi 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 - 15.00 Uhr 
Do 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr 
Fr 8.00 bis 11.45 Uhr  
 
 
Während der Auslegung können Stellungnahmen 
abgegeben werden.  
Das Anhörungsergebnis wird in die weitere Planung 
einfließen. 
 
gez. Kriesel 
Bürgermeister  
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Bekanntmachung des Amtes für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Halberstadt –  
Flurbereinigungsverfahren Tarthun 
 
Öffentliche Bekanntmachung 
IV. Änderungsanordnung 

 

Im vereinfachten Flurbereinigungsverfahren 
Tarthun, Salzlandkreis, werden hiermit nach § 8 
Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 16.03.1976 (BGBI. 1, S. 
546), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
12.08.2005 (BGBI. 1, S. 2354), das nachfolgend 

aufgeführte Flurstück nachträglich zum Verfahren 
hinzugezogen:  
 

Gemarkung Wolmirsleben, Flur 6 416/149. 
 
Die hinzugezogene Fläche beträgt ca. 0,0003 ha. 
Die Gesamtfläche des Verfahrens umfasst nunmehr 
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ca. 945 ha. Die Grenzen des bisher vorhandenen 
Verfahrensgebietes sowie die Grenzen des 
hinzugezogenen Gebietes sind in der beigefügten 
Gebietskarte (Anlage) farblich gekennzeichnet. 
Die Anlage ist Bestandteil der Änderungs-
anordnung. 
 
Begründung: 
 
Das vereinfachte Flurbereinigungsverfahren Tarthun 
wurde durch Beschluss der  Flurbereinigungs-
behörde vom 14.12.2006 angeordnet. Das 
Verfahren ist eingeleitet worden, um den 
tatsächlichen Zugang und die Verfügbarkeit an 
Grund und Boden nach Artikel 14 Grundgesetz 
wieder herzustellen. Des Weiteren sind durch diese 
Neuordnung des Eigentums an den 
landwirtschaftlich genutzten Flächen die Arbeits- 
und Produktionsverhältnisse für die land-
wirtschaftlichen Betriebe zu verbessern. Nach §§ 8 
Abs.1 und 7 Abs.1 FlurbG kann die Flur-
bereinigungsbehörde geringfügige Änderungen des 
Flurbereinigungsgebietes anordnen, wenn der 
Zweck der Flurbereinigung besser erreicht werden 
kann. Um Nachteile für die allgemeine Landeskultur 
zu vermeiden bzw. zu mildern, ist das Verfahrens-
gebiet so abzugrenzen, dass die Ziele der Flur-
bereinigung besser erreicht werden können. Bei 
dem hinzuziehenden Flurstück handelt es sich um 
eine als Deich genutzte Fläche. In Folge der für die 
Erstellung des neuen Katasterbestandes zu 
leistenden Vorarbeiten stellt sich heraus, dass der 
Zweck der Flurbereinigung besser erreicht werden 
kann, wenn diese Fläche zum Verfahren hinzu-
gezogen wird. 
Durch die Hinzuziehung der in dieser Anordnung 
aufgeführten Flurstücke ergibt sich keine nennens-
werte Änderung des Verfahrensgebietes von derzeit  
ca. 944,8 ha. Die Änderungen sind daher als 
geringfügig anzusehen. Die Voraussetzungen für 
die Änderungsanordnung nach den §§ 8 Abs.1 und 
7 Abs.1 FlurbG liegen somit vor. 
Anmeldung unbekannter Rechte 
Inhaber von Rechten, die nicht aus dem Grundbuch 
ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am Verfahren 
berechtigen, werden aufgefordert, ihre Rechte 
innerhalb von 3 Monaten – gerechnet vom ersten 
Tag der Bekanntmachung dieser Anordnung – beim 
Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten 

Mitte, Gr. Ringstrasse in 38820 Halberstadt unter 
Angabe der Verfahrensnummer anzumelden (§ 14 
Abs.1 FlurbG). 
Diese Rechte sind auf Verlangen des Amtes 
innerhalb einer von diesem zu setzenden weiteren 
Frist nachzuweisen. Nach fruchtlosem Ablauf der 
Frist ist der Anmeldende nicht mehr zu beteiligen.  
Werden Rechte erst nach Ablauf der 3-Monats-Frist 
angemeldet oder nachgewiesen, so kann das Amt 
die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen 
gelten lassen (§ 14 Abs.2 FlurbG). 
Der Inhaber eines der bezeichneten Rechte muss 
nach § 14 Abs.3 FlurbG die Wirkung eines vor der 
Anmeldung eingetretenen Fristablaufes ebenso 
gegen sich gelten lassen, wie der Beteiligte, dem 
gegenüber die Frist durch Bekanntgabe des 
Verwaltungsaktes zuerst in Lauf gesetzt ist. 
 
 Rechtsbehelfsbelehrung:  
 
Gegen diese Änderungsanordnung kann innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe  Widerspruch 
schriftlich oder zur Niederschrift beim Amt für 
Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte, 
Große Ringstraße, 38820 Halberstadt oder der 
Außenstelle Wanzleben, Ritterstraße 17-19 , 39164 
Wanzleben erhoben werden. Im Fall der öffentlichen 
Bekanntmachung beginnt die Rechtsbehelfsfrist mit 
dem ersten Tage der Bekanntmachung. Bei 
schriftlicher Einlegung wird die Frist nur gewahrt, 
wenn der Widerspruch bis zum Ablauf der 
angegebenen Frist beim Amt eingegangen ist. 
Gewahrt wird die Frist auch durch Einlegung des 
Widerspruchs beim Landesverwaltungsamt Halle, 
Willy-Lohmann-Straße 7, 06114 Halle. 
 
Im Auftrag 
Christoph Schierhorn 
 
HINWEIS: 
Die vollständigen Unterlagen liegen in der 
Stadtverwaltung Staßfurt, Haus 1, Steinstraße 19 in  
39418 Staßfurt während der Dienststunden vom 
16.06.2008 bis 30.06.2008 zur Einsichtnahme aus.  
 
 
 
 

 
 
 
Ankündigung der Teileinziehung einer Gemeindestraße  
 
Die Stadt Staßfurt beabsichtigt, die in der 
Gemarkung Löderburg (OT Athensleben), im 
Salzlandkreis, gelegene Gemeindestraße vor dem 
ehemaligen Strafvollzug bis zur Kreisstraße 1302 in 
Teilen einzuziehen, da diese keine 
Verkehrsbedeutung mehr hat.  
Während des Hochwassers von 1994 wurde dieses 
Teilstück der Verbindungsstraße Athensleben – 
Groß Börnecke überflutet. Bis heute ist ein 
gefahrloses Befahren und Begehen der Fahrbahn 
nicht mehr gewährleistet, so dass sie auf Dauer 
gesperrt bleiben muss. Nach dem Ausbau des alten 
Ortsverbindungsweges Athensleben – Groß 
Börnecke und dessen Aufstufung zur Kreisstraße, 
ist der o.g. Straßenabschnitt auch verkehrsrechtlich 
entbehrlich. 

Die Absicht der Einziehung hat der Stadtrat der 
Stadt Staßfurt in seiner Sitzung am 31.01.2008 
beschlossen. Sie wird hiermit gemäß § 8, Abs. 4 
StrG LSA bekannt gegeben. 
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Die Anlage stellt die Lage der einzuziehenden 
Flächen dar. 
 
 
 
 

Rechtsmittelbelehrung 
 
Gegen die beabsichtigte Einziehung kann innerhalb 
von 3 Monaten nach Bekanntgabe Widerspruch 
erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich 
oder mündlich zur Niederschrift bei der Stadt 

Staßfurt, in 39418 Staßfurt, Hohenerxlebener 
Straße 12, einzulegen.  
 
gez.Kriesel   
Bürgermeister 

 
 

 
 

Bekanntmachung der Verfügung über die Widmung von Verkehrsflächen im Gebiet der Stadt Staßfurt 
 
Folgende in der Gemarkung Staßfurt, im Salz-
landkreis gelegenen Verkehrsflächen werden mit 
Wirkung vom 01.08.2008 gemäß § 6 i.V.m. § 2, 
Abs. 1 Straßengesetz für das Land Sachsen-Anhalt 
(GVBl. LSA Nr. 30/1993, S.334 v. 9.7.93) dem 
öffentlichen Verkehr gewidmet.  
 
1.Verlängerung Kottenstraße bis zur neuen    
   ZwingerstraßeGemeindestraße gemäß § 3, Abs.    
   1, Nr. 3 StrG LSA / Einstufung als Sammelstraße. 
 
2. bisheriger Kundenparkplatz KIK/Schlecker 
    Sonstige öffentliche Straße gemäß § 3, Abs. 1,    
    Nr. 3 StrG LSA / Einstufung als selbständiger   
    Parkplatz. 
 
3. Freifläche zwischen Kottenstraße und Stadtsee 
    Sonstige öffentliche Straße gemäß § 3, Abs. 1,           
    Nr. 3 StrG LSA / Beschränkung der Widmung auf  
    nicht motorisierten Verkehr.        
 
Träger der Straßenbaulast für alle Verkehrsflächen 
ist die Stadt Staßfurt. Damit geht auch die 
Verkehrssicherungspflicht  auf die Stadt über. 

Die Anlage stellt die Lage der zu widmenden 
Flächen dar und ist Bestandteil der Verfügung. 
 
Die Widmung dieser Straßenfläche als Gemeinde-
straße hat der Stadtrat der Stadt Staßfurt in seiner 
Sitzung am 29.05.2008 beschlossen. 
 
 
Rechtsmittelbelehrung 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben 
werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder 
mündlich zur Niederschrift bei der Stadt Staßfurt in 
39418 Staßfurt, Hohenerxlebener Straße 12, 
einzulegen 
 
 
 
gez. Kriesel     
Bürgermeister  
 
 

 

Kreisstraße 1302 

Betonstraße 
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Bekanntmachung der Gemeinde Neundorf (Anhalt) zum Planfeststellungsverfahren für das 
Straßenbauvorhaben: „L 72 – Ortsdurchfahrt Staßfurt, BÜ bis Damaschkepromenade“ 

Landkreis:   Salzlandkreis 
Gemarkungen  Staßfurt, Neundorf, Löderburg 
 
Planfeststellungsbeschluss des Landesver-
waltungsamtes vom 10.06.2008  
– AZ.: 308.5.1-31037-F 3.07 –  
 
1. Der o. g.  Planfeststellungsbeschluss    
(einschließlich Rechtsbehelfsbelehrung) liegt mit 
einer Ausfertigung des festgestellten Plans in der 
Zeit  
vom 24.06.2008  bis einschließlich  07.07.2008 
jeweils  
Di : 16.00 - 18.00 Uhr 
Do: 14.00 - 16.00 Uhr 
 
 
 

im Rathaus der Gemeinde Neundorf(Anh.),  
Staßfurter Str. 78, 39418 Neundorf(Anh.) 
zur allgemeinen Einsichtnahme aus. 
 
2. Der Planfeststellungsbeschluss wurde den  
Beteiligten, über deren Stellungnahmen und  
Einwendungen entschieden worden ist, zugestellt.  
 
3. Mit dem Ende der o.g. Auslegungfrist gilt der 
Planfeststellungsbeschluss (gemäß § 1 Abs. 1 
VwVfG LSA i. V. m. § 74 Abs. 4 VwVfG ) auch den 
übrigen Betroffenen gegenüber als zugestellt. 

gez. Stegmann                                 - DS - 
Bürgermeister  

 

Bekanntmachung der Stadt Staßfurt zum Planfeststellungsverfahren für das Straßenbauvorhaben: „L 72 – 
Ortsdurchfahrt Staßfurt, BÜ bis Damaschkepromenade“ 

 
Landkreis:             Salzlandkreis 
Gemarkungen  Staßfurt, Neundorf, Löderburg 
 
Planfeststellungsbeschluss des Landesver-
waltungsamtes vom 10.06.2008  
– AZ.: 308.5.1-31037-F 3.07 –  
 

1. Der o. g.  Planfeststellungsbeschluss (einschließlich 
Rechtsbehelfsbelehrung) liegt mit einer Ausfer-
tigung des festgestellten Plans in der Zeit  

 vom 24.06.2008  bis einschließlich  07.07.2008 
jeweils  
 

Mo: 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 - 15.00 Uhr 
 Di : 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr 
 Mi:  8.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 - 15.00 Uhr 
 Do: 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr 
 Fr:  8.00 bis 11.45 Uhr 
 
 

bei der  Stadt Staßfurt 
 Haus I, Zi. 211 
 Steinstraße 19 
 39418 Staßfurt 
 
zur allgemeinen Einsichtnahme aus. 

2 

1 

3 
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2. Der Planfeststellungsbeschluss wurde den 
Beteiligten, über deren Stellungnahmen und 
Einwendungen entschieden worden ist, zugestellt.  

 
3. Mit dem Ende der o.g. Auslegungsfrist gilt der 

Planfeststellungsbeschluss (gemäß § 1 Abs. 1 

VwVfG LSA i. V. m. § 74 Abs. 4 VwVfG ) auch den 
übrigen Betroffenen gegenüber als zugestellt. 

 
gez.Kiesel                          (DS) 
Bürgermeister  

 
 
 
Beschlussfassungen des Stadtrates der Stadt Staßfurt vom 29.05.2008 
 
Beschluss 615/2008 
Vorschlagsliste zur Schöffenwahl 2008 
 
Beschluss 622/2008 
Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl 
 
Beschluss 614/2008 
1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Staßfurt für 
das Haushaltsjahr 2008 
 
 
 

Beschluss 620/2008 
Vereinbarung zur Zerlegung des 
Gewerbesteuermessbetrages der fusionierten 
Sparkassen Kreissparkasse Aschersleben-Staßfurt 
und Sparkasse Elbe-Saale 
 
Beschluss 617/2008 
Widmung Kottenstraße 
 
Nichtöffentlicher Teil 
Beschluss 618/2008- Grundstücksangelegenheiten 
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